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ErwGr

Erwägungsgrund 73 - Beschränkungen von Rechten und Grundsätzen

1 Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten können Beschränkungen hinsichtlich bestimmter
Grundsätze und hinsichtlich des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft zu und Berichtigung oder
Löschung personenbezogener Daten, des Rechts auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch,
Entscheidungen, die auf der Erstellung von Profilen beruhen, sowie Mitteilungen über eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten an eine betroffene Person und bestimmten damit
zusammenhängenden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen werden, soweit dies in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist, um die öffentliche Sicherheit
aufrechtzuerhalten, wozu unter anderem der Schutz von Menschenleben insbesondere bei
Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, die Verhütung, Aufdeckung und
Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung – was auch den Schutz vor und die Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit einschließt – oder die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung
von Verstößen gegen Berufsstandsregeln bei reglementierten Berufen, das Führen öffentlicher
Register aus Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses sowie die Weiterverarbeitung von
archivierten personenbezogenen Daten zur Bereitstellung spezifischer Informationen im
Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen gehört, und
zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union oder eines
Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen, oder die betroffene Person
und die Rechte und Freiheiten anderer Personen, einschließlich in den Bereichen soziale Sicherheit,
öffentliche Gesundheit und humanitäre Hilfe, zu schützen. 2 Diese Beschränkungen sollten mit der
Charta und mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im
Einklang stehen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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